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Betreff: 

Zu Zahl 

Wissenschaft und Statistik; 
Entwurf einer zweiten Daten­
schutzgesetz- Novelle 1985; 
Stel�ungnahme. 

GZ 810 018/4-V/la/85 vom 30. März 1985 

Zum übersandten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Datenschutzgesetz geändert wird (2 . Datenschutzgesetz�Novelle 

1985) wird folgende Stellungnahme abgegeben: 

I. Allgemeines 

A. 

1. In den Erläuterungen zum Entwu�f wird die Ansicht vertreten, 

daß die Gesetzgebungskompetenz des Bundes "offensichtlich 

nicht nur allgemeine Angelegenheiten des Datenschutzes" 

umfasse, "sondern darüber hinaus auch eine Kompetenzgrund­

lage für die Regelung besonderer Angelegenheiten des 

Schutzes personenbezogener Daten im automationsunterstütz­

ten Datenverkehr" biete. 
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. 

Diese - auf die sogenannte "Gesichtspunktetheorie"" gestütz-

te - Auffassung hätt� zur Folge, daß der Bund in jeder Sach­

materie separate Datenschutzbestimmungen erlassen und damit 

auf dem Umweg über Eingriffe in den Informationsfluß auch 

alle darauf aufbauenden Entscheidungen beeinflussen könnte. 

Die Konsequenzen dieser .Auff·assung zeigen sich auch in der 

Aussage in den Erläuterungen, daß die beiden neuen Abschnit­

te "als �rste Ansätze eines Besonderen Teiles des DSG zu 

sehen sind". In konsequenter Fortführung dieser Ansicht 

würde dies bedeuten, daß die Datenschutzkompet.enz des Bun­

des alle Sachkompetenzen - insbesondere auch di� der Län­

der - überlagern,wUrde. Es liegt auf der Hand, daß dies 

mit dem Geist des Bundesstaates nicht mehr im Einklang 

steht. Auch die Abschwächung der Gesichtspunktetheorie durch 

das "Rücksichtnahme-Prinzip" (VfGH G 81� 82/84 vom 3. Dezem­

ber 1984) �ndert daran kaum etwas. 

2. Ausgangspunkt der weitreichenden Interpretation des § 2 
DSG durch das Bundeskanzleramt sind offenbar vor allem die 

§§ 6 und 7 DSG. Diese Bestimmungen sind jedoch primär als 

Übergangsregelungen für die erste Zeit der Geltung des DSG 

gedacht gewesen. Sie sollten Schritt f�r Schritt durch spe­

zielle Regelungen über die Ermittlung u�d Übermittlung in 

den einzelnen Materiengesetzen ersetzt werden. 
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Es geht aus der Sicht der Länder um eine klarere Abgrenzung 

des Kerns des Kompetenztypus des § 2 DSG, nämlich des' Be­

griffes "Schutz personenbezogener Daten �m automationsunter­

stützten Datenverkehr". Die bloße Anwendung der Versteine­

rungstheorie bringt dazu kein zufriedenstelIendes Ergebnis. 

Es wird daher vorgeschlagen, durch folgenden neuen Abs. 3 
des § 2 DSG den Umfang der Datens�hutzkompetenz des Bundes 

klar abzugrenzen: 

" (3) Regelungen über die Zulässigkeit des Ermittelns, 

Verarbeitens und Übermittelns von personenbezogenen Daten, 

über die Inanspruchnahme von Dienstleistungen im Datenver­

kehr sowie über Beschränkungen de� Auskunftsrechtes gegen­

üb�r Betroffenen richten sich nach den sonstigen kompetenz­

rechtlichen Bestimmungen der Bundesverfassung." 

Diese neuen Verfassungs bestimmungen sollten durch eine Über­

gangsbestimmung in d er Richtung ergänzt werden, daß die 

geltenden § §  6 und 7 DSG, soweit sie sich auf Materien in 

der Gesetzgebungskompetenz der Länder beziehen, als landes­

gesetzliche Regelungen weiter gelten. Fernziel ist zweifel­

los die Ersetzung dieser Generalklauseln durch entsprechen­

de materienangepaßte Regelungen in den einzelnen Materienge­

setzen. 

Nur mit einer solchen materienbezogenen Lösung w±rd übri­

gens auch dem Bestreben des Bundeskanzleramtes (siehe S. 2 0  

oben der Erläuterungen zur Regierungsvorlage 554 betreffend 

DSG-Novelle 1985: nach neuerer Auffassung habe der Einsatz 

der ADV bloß instrumentalen Charakter) Rechnung getragen. 
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Vom Interesse der Betroff�nen her ist �as Datenschutzint�r-
, 

esse primär am Informationsf1tiß schlechthin orientiert und 

nur in zweiter Linie an der Frage des EinsaU von ADV. 

Für den solcherart verbleibend-en Kompetenzber-ei-ch <les Daten­

schutzes wäre ein Ersatz der unpraktikab1en Abgrenzungsr-ege­

lung des § 2 Abs. 2 DSG (Abstellen auf die organisatorische 

Stellung der Volziehungsbehörd�n) durch �ine im Kompetenz­

katalog der Bundesverfassung bereits vorhand�ne Komp�tenz­

type zweckmäßig. Dabei wäre einerseits an die Bedarfsgesetz­

gebungskompetenz des Bundes zu denken, analog derjenigen 

für das Verfahr-ensrecht im Art. 11 Abs • .2 B-VG. anderer-

sei ts möglicherweise auch an eine Kompet-enz nach der Art 

des Art. 15 Abs. 9 B-VG (erforderliche zivilrechtliehe und 

strafrechtlic�e Bestimmungen). 

3. Der Zeitraum� der für die Abgabe der Ste�lungnahme zur 2. 
DSG-Novelle zur Verfügun.g steht, erlaubt es nicht, au.f die­

se grundlegenden Kompetenzfragen näher �inzugehen. Es darf 

daher angeregt �erden, diese Fragen im Zusa1!lmenhangmit 

der bevorstehenden Novelli-erung d-es DSG -grundsätzlich ,zu 

erörtern. 

B. 

1. Das Ziel des Entwur�es ist - nach dem Vorblatt und �em All­

gemeinen Teil der _Erläute_rungen - e-ine geg,enüber dem gel ten­

den Rechtszustand klarere Regelung, ohne di-e Rechtsstellung 

der Wissenschaft und der Statistik oder der Betroffenen 

gegenüber d'er geltenden Rechtslage zu verschlechtern. Die 
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Erfahrungen der Praxis sollen gezeigt haben, daß die bishe­

rigen Regelungen des Datenschutzgesetzes weder den Erforder­

nissen der Wissenschaft Rechnung getragen haben, noch den 

erforderlichen Interes senausgleich zwi&chen den Bedürfnis­

sen der Wissenschaft und den Rechten der Betroffenen bewir­

ken konnten. 

Es soll keineswegs bestritten werden, daß die derzeitige 

Regelung des Datenschutzgesetzes vom Standpunkt der Wissen­

schaft aus unbefriedigend war. Unverständlich ist aber die 

Behauptung, daß die beabsichtigte Regelung lediglich gegen­

über dem geltenden Rechtszustand klarer sei, ohne die 

Rechtsstellung der Wissenschaft und der Statistik zu ver­

schlechtern. Dies wird auch aus der beabsichtigten Regelung 

des § 51a Abs. 2 deutlich. Nach dieser Bestimmung soll für 

·Universtäten und Hochschulen sowie für wissenschaftliche 

Einrichtungen des Bundes der beabsichtigte neue 7. Abschnitt 

des DSG auch dann gelten, wenn die verwendeten Daten nicht 

automationsunterstützt verarbeitet werden. Angesichts dieser 

Regelung kann wohl kaum behauptet werden, dur�h die geplan­

te Novelle würde sich die rechtliche Position der Wissen­

schaft nicht verschlechtern. 

Diese Regelung (§ 51a Abs. 2 )  berührt im übrigen keineswegs 

nur Interessen von Bundeseinrichtungen, s�ndern auch die 

Interessen jener Länder, die Rechtsträger VQn Krankenanstal­

ten sind, an denen Universitätskliniken bestehen. Eine sol­

che Regelung würde nämlich für den Bere�ch von Landeskran­

kenanstalten, was den Zugang zu Daten anlangt, unterschied­

liche rechtliche Gegebenheiten für jene Abteilun�en, die 

gleichzeitig Universitätskliniken sind, und für die übrigen 

Abteilungen schaffen. 
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2. Die beabsichtigte Sonde�r�gelung für den Bereich der Wissen­

schaft verstärkt noch jene Diskrepanz, die das Da�enschutz­

gesetz schon bisher dadurch geschaff·en hat , daß es Medien­

unternellmungen von der Anwendung der einf:achgesetzlichen 

Bestimmungen des Datenschutzgesetzes - ausgenommen die §§ 19 

bis 21 - ausnimmt. Nach der Begriffsbestimmung des § 1 

Abs. 1 Z. 6 des Mediengesetzes ist ein "Medienunternehmen" 

ein Unternehmen, in dem die inhaltliche Gestaltung des Me­

diums besorgt wird und seine Herstellung und Verbreitung 

besorgt ode:r; veranlaßt werden. Ein "Medium" ist aber nach 

§ 1 Abs. 1 Z. 1 dieses Gese tzes jedes. Mittel zur Verbr�i­

tung von Mitteilungen oder Dar 'bietungen m:i.t .gedanklchem 

Inhalt in Wort, Schrift, Ton oder Bild an einen grHßeren 

Persone�kreis im Wege der Massenherstellung oder Massenver­

breitun.g. In Zukunft soll es zwar,zllläss"ig sein, personenbe-. 

zogene Daten jeder Axt im Rahmen eines Medienunternehmens 

"für dessen publizistische 'I',ätigkei t"' zu ermitteln, zu ver­

arbeiten, zu benützen oder zu übermitteln, ohne daß der 

Betroffene irgendwelche Zustimmungs- oder Bexichtigungsrech­

te hätte. Es soll aber nach dem vDrli�genden Entwurf unzu­

lässig sein , z4B. an einer Universitätsklinik personenbezo­

gene Daten , die überhaupt .nicht der :automationsunter-stützten 

Da tenverarbei tung zugeführt werden so1len� für ,Zwecke wis­

senschaftlicher Untersuchungen ohne �ie Einhaltung der Re­

geln, die im § 5Ib und im § 5Ic vorgesehen $ind, zu �rmit­
te1n. Wie eine derartige Differenzierung mit dem G.1eich­

heitsgebot der Bundesverfassung, das auch als " Sachlich­

keit,sgebot" ·an den Gesetzgebe'r zu verstehen ist, verei.nbar 

sein soll, bleibe dahingestellt. 
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3. In den Erläuterungen heißt es im Allgemeinen Teil, daß die 

beabsichtigten Regelungen - ftinsoweit es sich um Regelungen 

des Schutzes personen bezogener Daten im automationsunter­

stützten Datenverkehr handeltft - in die Zuständigkeit des 

Bundes fallen, denn diese umfasse " wie bereits aus dem kla­

ren Wortlaut der Kompetenznorm hervorgeht - offensichtlich 

nicht nur allgemeine Angelegenheiten des Datenschutzes" . 

Dieser Auffassung muß aus der Sicht der L�nder - wie be­

reits unter Punkt A dargelegt - entg�gengetreten werden� 

Nach dem bisherigen Verständnis des § 2 DSG, dem auch das 

Bundeskanzleramt bisher nicht widersprochen hat, begründet 

diese Kompetenznorm eine Bundeszuständigkeit nur hinsicht­

lich allgemeiner Regelungen zum Schutz personenbezogener 

Daten. Die Schaffung materienspezifischer Regelungen für 

den Datenschutz ist nach dieser Ansicht jedoch Sache des 

jeweiligen Materiengesetzgebers. Dem Bund kann daher eine 

Regelungskompetenz für den Datenschutz auf den Gebieten 

Wissenschaft und Statistik von vornherein nur im Rahmen 

seiner jeweiligen einschlägigen Materienkompetenzen zukom-

men. 

4. Unklar ist für die beiden neuen Abschnitte des Datenschutz­

gesetzes der Inhalt der Begriffe " Wissenschaft" und " Stati-
. 

stik" und damit die Tragweite des gesamten Entwurfes. 

Sowohl W�ssenschaft wie - wenn auch abgeschwächt - Statistik 

bezeichnen in erster Linie eine Methode, dann deren Ergebnis 

und schli�ßlich die Institution, die diese Methoden verwen­

det, das damit gewonnene Wissen sammelt, ordnet, bereithält 

und weitergibt. 
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Im § 51a scheint der Entwurf durch die Verweisung auf di� 

§§ 6 und 17 - und nach der Darlegung �n den Erläuterungen -

vorzuschreiben bzw. vorzusehen� daß .die Anwendung wissen­

schaftlicher Methoden bzw. die Durchführung wissenschaft­

licher Methoden bzw. di� Durchführung wissenschaftlicher 

Untersuchungen im gesa'mten Bereich der Vollziehung möglich 

ist. Die Regelungen der Abschnitte 7 und 8 andererseits 

erwecken den Eindruck, als ob nur an di� Universitäten und 

deren Tätigkeit gedacht worden wär�. 

Eine Abgrenzung ist also nicht nur zwischen Statistik und 

Wissenschaft (hier im Entwurf im Sinne eines Vorranges
,

der 

Statistikbestimmungen)� sondern auch zwischen diesen beiden 

Bereichen und der "normalen" übrigen Datenverarbeitung er-
. �  

forderlich; und zwar �o, daß in allen jenen Fäl�enf in denen _ 

die Verwaltung a�f Grund materiengesetzlicher Ermächtigungen 

zur Vollziehung zuständig ist, erforderliche wissenschaft­

liche oder statistische Untersuchungen nicht unter die Ab­

schnitte 7 und B fallen dürfen. 

11. Bemerkungen zu den einzel·nen "Bestimmungen 

Zu § 51a: 

. 

Diese Bes"timmung ist nur scheinbar in der Form einer Erlaub-

nis formuliert, in Wahrheit bedeutet sich jedoch eine Ver­

botsnorm. Es wäre �hrlicher, sie auch offen als solche zu 

formulieren. 
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Abs. 2 ist sachlich in keiner Weise gerechtfe�tigt und, 

wie schon dargelegt, vor allem für jene Länder unannehmbar, 

die - wie Tirol - Rechtsträger von Krankenanstalten sind, 

in deren Verband Universitätskliniken bestehen. 

Überdies gibt es begriffliche Unklarheiten. Der Begriff 

des "Verwendens" von Daten ist nach § 3 2. 12 DSG in der 

Fassung der Regierungsvorlage 554 der Beilagen zu den steno­

graphischen Protokollen des Nationalrates, XIV. GP., auf 

Vorgänge beschränkt, die wenigstens eine automationsunter­

stützte Phase enthalten. In der Überschrift des § 51a wird 

dieser Begriff jedoch auch auf den Abs. 2 bezogen, der eben 

auf nicht automationsunterstützte Vorgänge abstellt. 

Gleiches gilt für den Begrift des flVerarbeitens" von Daten 

(§ 3 Z. 7 DSG iri der Fassung der zitierten Regierungsvor­

lage) , der am Ende des § 51a Abs. 2 in einer in sich wider­

sprüchlichen Weise verwendet wird. 

Zu § 51b: 

An Universitätskliniken erfolgt die Ermittlung personenbe­

zogener Daten im allgemeinen nicht getrennt nach den Zwecken 

der Krankenbehandlung und jenen der wissenschaftlichen For­

schung. Es ist unrealistisch, anzunehmen, daß im Zeitpunkt 

der Erhebung derartiger Daten in jedem Fall schon abzusehen 

ist, ob sie für wissenschaftliche Zwecke herangezogen wer­

den sollen oder nicht. Ebenso ist es unmöglich, dem Gebot 

zu entsprechen, vor jeder wissenschaftlichen Auswertung 

von Daten, die beim Betroffenen unter Umständen erhoben 

worden sind, die eine Information des Betroffenen als unmög­

lich erscheinen ließen, im nachhinein den Betroffenen zu 

informieren. 
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Die Erläuterungen spr�chen von der Notwendigkeit der Zustim­

mung des Betroffenen und der MHglichkeit des Widerrufs die­

ser Zustimmll'ng. Dem Gesetzestext ist eine derartige Rege­

lung nicht zu entnehmen. Die Ausführungen in den Erläuterun­

gen stellen vielleicht auf eine überholte Fassung des Ge­

setzentwurfes ab. 

Zu § Slc: 

Es ist darauf hinzuweisen, daß die Lockerung der Weitergabe­

bestimmungen - insbesondere Buch an private Einrichtungen 

der wissenschaftlichen Forschung -, wie sie im § 7 Abs. 3 

in der Fassung der 1. Datenschutzgesetz-Novelle vorgesehen 

ist, dadurch praktisch aufgehoben wird, daß nunmehr für 

Wei t,ergaben die Zustimmung des Betroffenen an die wei ter­

gebende Stelle vorzulegen wär�. 

Praktische Probleme treten beispielsweise im Bereich der 

Universitätskliniken auf. Patientenbezogene Daten aus der 

Krankenbehandlung �erden an die Forschung we�tergegeöen, 

und zwar in einer Form, die als Übermittlung anzusehen ist 

(Land bzw. Stadt an Bund). Eine solche Weiterga�e an die 

Forschung (Institut ftir Computerwissenschaften) würde in 

Zukunft entweder vHllig bedeutungslos sein, da ca. 60 Jahre 

zu verstreichen hätten, oder in jedem Einzelfall der .zusti'm­

mung des Betroffenen bedürfen. Zumindest sind bisher medizi­

nische Daten als s chutzwürdige Daten angesehen word�n. In­

"riefern die im Abs .. 2 vorgesehene Zustimmung der Daten­

schutzkommission die Zustimmung des Betroffenen ersetzen 

kann, wird davon abhängen, wie en.g bz,w. wie präzise die 

Umschreibung d·er " Untersuchung" in der Z. 1 zll sehen ist. 
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So ist unklar, ob - um beim Beispiel der Universitätsklini­

ken zu bleiben - das jeweilige medizinische Forschungspr�­

jekt vorzulegen ist oder ob die Datenschutzkommission aus­

sprechen würde, daß die Weitergabe an die Forschung generell 

zulässig sei. In diesem Falle könnte aber auch im Gesetz 

die Zulässigkeit der Übermittlung festgelegt werden. 

Soweit aber die Datenschutzkommission konkrete Forschungs­

projekte zu beurteilen hat, eröffnet di·ese Bestimmung der 

Datenschutzkommission die �öglichkeit� in die Forschungs­

tätigkeit einzugreifen. 

Zu § 51d: 

Die Regelung des Abs. 1 würde bedeuten, daß person�nbezogene 

Daten, die zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung er­

hoben worden sind, nicht zum Zwecke der Krankenbehandlung 

übermittelt werden dürften. Es wäre also unzulässiS, In­

formationen über den Gesundheitszustand eines Menschen, 

die an einem nicht-klinischen Institut, etwa an einem 

Hygieneinstitut', im Zuge einer Untersuchung über Folgen 

von Emissionen für eine wissenschaftliche Untersuchung er­

hoben worden sind, an eine nur mit der Behandlung von Kran­

ken befaßte Abteilung eines Landeskrankenhauses zu übermit­

teln - und zwar selbst dann, wenn dies im Interesse der 

Gesundheit oder des Lebens des Betroffenen erforderlich 

wäre und wenn der Betroffene zugestimmt hätte. Die vorge­

sehene Textierung zwingt dazu, diese absurde Konsequenz 

zu ziehen, weil sie keinerlei Möglichkeit einer Güterab­

wägung offen läßt. 
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Abs. 2 verlangt in seinem ersten Fall di� schriftliche In­

formation des Betroff�nen über die Verwendung der Dat�n 

für weitere wissenschaftliche Zwecke. Dies setzt in der 

praktischen Durchführung voraus, daß zumindest di� jeweili­

ge Adresse des Betroffenen evident gehalten wird, um diese 

Verpflichtung erfüllen zu kBnnen. Es ist aber nicht auszu­

schließen, daß auch noch andere person�nbezogene Daten, 

die nicht unmittelbar �it der wissenschaftlichen Untersu­

chung zu tun haben, gesammelt werden müssen. Dies li�gt 

jedoch sicherlich nicht im Sinne des Datenschutzes. 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß der Begriff der 

"VerHffentlichung" dem Begriff des "tlbermittelns" von Daten 

(§ 3 Z. 9 DSG in der Fassung der Regierungsvorlage 554) 

bereits innewohnt und daher nicht gesondert angeführt ver­

d'en müßte. 

Zu § SIe: 
Diese Bestimmung hätte zur Folge, daß Datenträger mit per­

sonenbezogenen -Da�en, die für eine wissenschaftliche Unter­

suchung verwendet worden �ind, nicht von anderen herangezo­

-gen werden kBnnten, um die in der betreffenden Untersuchung 

aufgestellten Behauptungen zu überprüfen. 

Da die in Rede stehende Besti1llmung im Hinblick auf Universi­

täten, Hochschulen und sonstig� wissenschaftliche Einrich­

tungen des Bundes auch für Datenträger, die nicht mit Eilfe 

der automationsunterstützten Datenverarbeitung erstellt 

worden sind, gelten soll, bedeutet sie, daß alles Archivma­

terial, das personenbezogene Daten lebender Personen ent­

hält, nach seiner wissenschaftlichen Auswertung zu vernich­

ten wäre. 
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Dem Begriff der "wissenschaftlichen Zwecke" (Abs. 1) liegt 

die Problematik des Zeitrahmens wissenschaftlicher Tätig­

keiten zugrunde. So wird z.B. bei institutionalisierten 

Archiven der wissenschaftliche Zweck darin bestehen, die 

archivierten Daten zeitlich unbegrenzt aufzubewahren und 

auch jederzeit wieder zu wissenschaftlichen Auswertungen 

(ohne bestimmte Begrenzung) zur Verfügung zu stellen. 

Weiters bedeutet diese Regelung, daß an Universitä�skliniken 

sämtliche Krankengeschichten nach einer allfälligen Verwer­

tung für wissenschaftliche Untersuchungen vernichtet werden 

müßten. Es erhebt sich die Frage, ob diese Bestimmung als 

materielle Derogierung der Bestimmung des § 10 des Kranken­

anstaltengesetzes betreffend den Zeitraum der Aufbewahrung 

von Krankengeschichten verstanden werden soll. Es ist auch 

noch zu bemerken, daß der Begriff der Anonymisierung nicht 

durch den Begriff der Verschlüsselung definiert werden kann. 

Zu § 518 bis § 56h: 
) 

Für diese Bestimmungen gelten die zum 7. Abschnitt erhobe­

nen Einwendungen sinngemäß. 

Zu § 51 1: 

Es ist bezeichnend, daß man in dasselbe Gesetz, das Medien­

unternehmungen von der Anwendung des Datenschutzgesetzes 

ausnimmt, besondere verwaltungsstrafrechtliche Bestimmungen 

gegen wissenschaftliche Tätigkeiten aufnehmen will. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einern 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Landesamtsdirektor 
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: 

Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der Niederösterr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassung sdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausfertigungen 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

zur gefl. Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e � n 

Landesamtsdirektor 

F.d.R.d.A.: 
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